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1. Berufsbild 

 

Entsprechend der Definition des Fachgebietes umfasst die Kinder- und Jugendpsychiatrie die 

Erkennung, Behandlung, Prävention, Rehabilitation und Begutachtung bei psychischen, 

psychosozialen, psychosomatischen, entwicklungsbedingten und neurologischen Erkrankungen oder 

Störungen sowie bei psychischen und sozialen Verhaltensauffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter. 

Kinder- und Jugendpsychiatrie stützt sich auf ambulante, teilstationäre und stationäre Einrichtungen 

und die Praxis des niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiaters. Als ärztliches Fachgebiet sind 

die Aufgaben der Kinder- und Jugendpsychiatrie Teil des Gesundheitssystems und eng verflochten 

mit der Psychiatrie, der Kinder- und Jugendheilkunde, der Neurologie, der klinischen Psychologie, der 

Psychotherapie sowie dem psychosozialen Netzwerk (pädagogische Institutionen, Jugendwohlfahrt, 

Jugendgerichtsbarkeit etc.). Die Berufstätigkeit der Kinder- und Jugendpsychiater erstreckt sich auf all 

diese Bereiche. 

 

Leitbegriffe ihrer Arbeitsweise sind:  

 

 ganzheitliche Sicht des Kindes, seiner Familie und seines Umfeldes 

 Entwicklungs-, Familien-, Beziehungsorientierung 

 Gleichgewichtige Beachtung von patho- und salutogenetischen Aspekten 

 Multi- und interdisziplinäre Teamarbeit 

 

Das Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie fühlt sich der UN-Konvention über die Rechte des Kindes 

(UN-KRK 1990) verpflichtet. 

 

2. Prüfungsziel / Prüfungsinhalt 

 

Prüfungsziel: 

 

Ziel der Facharztprüfung ist der Nachweis der Kompetenz, die alltäglichen Anforderungen an den 

Facharzt gemäß Berufsbild kompetent und selbständig erfüllen zu können. 

 

Prüfungsinhalt: 

 

Den Prüfungsinhalten liegen die Ausbildungsinhalte gemäß Ärzteausbildungsordnung für das 

Sonderfach Kinder- und Jugendpsychiatrie zugrunde. 

 

1. Theoretische Kenntnisse: 

 

1.1. Struktur und Anwendung des Multiaxialen Klassifikationsschemas für die Kinder- und 

Jugendpsychiatrie (MAS). 

1.2. Rechtsvorschriften des Sozial-, Fürsorge- und Gesundheitswesens, die für das Kindes- 

und Jugendalter im Allgemeinen und für die Kinder- und Jugendpsychiatrie im 

Besonderen relevant sind. 

1.3. Struktur und Aufgaben der Nachbargebiete der KJP, insbesondere der Pädagogik und der 

Jugendwohlfahrt. 



Prüfungsrichtlinie - Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 

 
 

- 3 - 

 
Stand: 12.10.2010 

KiJupsychiatrie Prüfungsrichtlinie 

 

 

2. Theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten: 

 

2.1. Anamnese- und Befunderhebung 

2.2. Indikationsstellung zur Erhebung von Zusatzbefunden und deren Bewertung 

2.3. Diagnostik von Beziehung und Interaktion in Familien und weiteren sozialen Systemen 

2.4. Erstellung einer multiaxialen kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnose einschließlich 

der Abfassung eines Befundberichts 

2.5. Erstellung von Gutachten über Kinder und Jugendliche in sozialrechtlichen, 

pädagogischen und jugendwohlfahrtsrechtlichen Bereichen 

2.6. Erarbeitung von mehrdimensionalen Behandlungsplänen (Pharmako-, Sozio- und 

Psychotherapie) sowie von Förder- und Rehabilitationsplänen 

2.7. Ärztliche Gesprächsführung sowie Aufbau und Gestaltung therapeutischer Beziehungen 

2.8. Kritische Beurteilung fachspezifischer wissenschaftlicher Publikationen 

 

3. Vorbereitungsmöglichkeiten 

 

Die Facharztprüfung dient nicht der Lehrbuchabfrage, sondern soll vor allem jene Kompetenzen 

überprüfen, die den Facharzt befähigen, aufgrund seiner Ausbildung selbständig und 

eigenverantwortlich den alltäglichen Anforderungen gerecht zu werden. 

 

Empfohlene Bücher: 

 

RESCH F. Entwicklungspsychopathologie des Kindes- und Jugendalters. Beltz, 2. Auflg. 1999 

 

STEINHAUSEN Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Urban & Fischer, 6. Aufl. 2006 

 

DuBOIS R.; RESCH F. Klinische Psychotherapie des Jugendalters – ein integratives Praxisbuch. 

Kohlhammer, Stuttgart 2005 

 

BANDELOW B.; HEISE C.A.; BANASCHEWSKI T., ROTHENBERGER A.: Handbuch 

Psychopharmaka f. d. Kindes u. Jugendalter, Hogrefe 2006 

 

Diagnostische Klassifikation: 0 – 3. Seelische Gesundheit und entwicklungsbedingte Störungen bei 

Säuglingen und Kleinkindern (Zero to Three). Springer 1998 

 

REMSCHMIDT. H, SCHMIDT M.H.,POUSTKA F. (Hrsg.): Multiaxiales Klassifikationsschema für 

psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO. 

Huber, 5. Aufl.; 2006 (2009) 

 

 

Empfohlene Zeitschriften: 

 

Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Huber-Verlag) 

 

Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 

 

c. Ergänzende Empfehlungen:  

 

U. KNÖLKER, F.MATTEJAT, M. SCHULTE-MARKWORT: Kinder- und Jugendpsychiatrie 

systematisch. Uni-Med Verlag, 4. Aufl.; 2007 
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Arbeitsgemeinschaft d. wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften (AWMF): Leitlinien für 

Diagnostik und Therapie Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie http://www.uni-

duesseldorf.de/AWMF/11/11_028.htm 

 

Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik im Kindes- und Jugendalter. Huber, 2. Aufl., 2007 – 

diese Empfehlung wird mit dem speziellen Hinweis versehen, dass die Inhalte des Buches im Kapitel 

„Beziehungsachse“ als Prüfungsvorbereitung ausreichen und KEINE Absolvierung eines Kurses 

erforderlich ist! 

 

HERPERTZ-DAHLMANN, RESCH, SCHULTE-MARKWORT, WARNKE: Entwicklungspsychiatrie. 

Schattauer, 2003 

 

FEGERT, STREECK-FISCHER, FREYBERGER Adoleszenzpsychiatrie. Schattauer 2009 

 

Auf die Homepage der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie wird 

verwiesen: http://www.oegkjp.at 

 

 

 

4. Prüfungsmethode(n) / Prüfungsablauf 

 

Die Prüfung findet in Form einer strukturierten mündlichen Prüfung im Umfang von etwa 4 Stunden 

statt. Geprüft wird jeweils von 2 Prüfern. Anhand von 8 teilweise medienunterstützten 

Falldarstellungen (Video, Tonband etc.) werden in interaktiver Form Diagnose- und 

Therapieplanungsprozesse erarbeitet. Theorieinhalte werden  - abgeleitet aus diesen 

Falldarstellungen - einbezogen. Im Sinne des Vulnerabilitätskonzepts sind protektive und belastende 

Faktoren speziell herauszuarbeiten. Auf die im Berufsbild formulierten Leitbegriffe ist Bezug zu 

nehmen. Jedenfalls sind folgende Aspekte Eckpunkte der Beurteilung:  

 

 Erfassung der Psychopathologie und Entwicklungsdiagnostik, 

 Beurteilung von Interaktionsprozessen, 

 nosologische Zuordnung anhand des MAS (Multiaxiales Klassifikationsschema für psychische 

 Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10) 

 Therapieplanung, 

 Begründung der Vorgangsweise.  

 

5. Bewertung 

 

Die Entscheidung des Prüfungsausschusses erfolgt mehrheitlich. Im Falle der negativen Beurteilung 

erfolgt ein inhaltliches Feedback des Prüfungsausschusses, das für die Wiederholungsprüfung 

relevant ist. 

 

Die Bewertung erfolgt ausschließlich mit "bestanden" oder "nicht bestanden". Innerhalb von 8 Wochen 

ab dem Prüfungstermin werden die KandidatInnen vom Prüfungsergebnis schriftlich verständigt. Falls 

das Gesamtprüfungsergebnis gleich im Anschluss an die Prüfung festgestellt werden kann, ist es 

möglich, das Ergebnis den KandidatInnen – unabhängig von der schriftlichen Mitteilung – gleich 

mündlich mitzuteilen. Telefonische Auskünfte sind nicht möglich. 

 

6. Prüfungsausschuss 

 

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Auswahl der Prüfungsfragen, die Durchführung der 

Prüfung, die Festlegung der Bestehensgrenze und die Qualitätssicherung der Prüfungsfragen. Der 

http://www.oegkjp.at/
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Prüfungsausschuss setzt sich zusammen aus 1 Vorsitzenden und 2 Mitgliedern sowie 3 

Stellvertretern. (s. PO § 25)  

 

Vorsitzender:  Univ. Prof. Dr. Andreas Karwautz 

Mitglieder:  Univ. Prof. Dr. Max H. Friedrich, Wien 

Univ. Prof. Dr. Leonhard Thun-Hohenstein, Salzburg 

 

Stellvertreter:  Prim. Dr. Paulus Hochgatterer, Tulln 

  Ass. Prof. Dr. Brigitte Hackenberg, Wien 

  MR Dr. Wolfgang Menz, Feldkirch 

 

Aufgaben: 

 

Inhaltliche Zusammenstellung der Prüfung, Durchführung, Ergebnisfeststellung und Evaluation, 

Berichtslegung an Prüfungskommission (fächerübergreifendes Gremium der Österreichischen 

Ärztekammer) 

 

 

 

7. Prüfungstermin / Wiederholungsprüfung / Prüfungsort 

 

Die Prüfung findet einmal pro Jahr statt. Bei Bedarf kann ein weiterer Prüfungstermin angesetzt 

werden. 

 

Eine Wiederholung der Facharztprüfung ist erst wieder zum nächsten regulären Prüfungstermin 

möglich. Die Anzahl der Wiederholungen ist nicht limitiert. 

 

 

Prüfungstermin, Prüfungsort und Zeit sind zeitgerecht vorher folgenden Medien zu entnehmen: 

 

- Homepage der akademie der ärzte: www.arztakademie.at 

- Österreichische Ärztezeitung 

 

Das Anmeldeformular ist in den Landesärztekammern erhältlich bzw. von der Homepage der 

österreichischen akademie der ärzte abrufbar; www.arztakademie.at  

 

 

8. Qualitätssicherung 

 

Die Falldarstellungen und die sich darauf beziehenden Basisfragen werden nach einem einheitlichen 

Schema erstellt und (nach dem Zufallsprinzip) mindestens 2 Mitgliedern des Prüfungsausschusses 

(inkl. Stellvertretern) zur Beurteilung (geeignet/nicht geeignet) vorgelegt. Als Prüfungsmaterial werden 

nur solche Falldarstellungen und Fragen verwendet, die von den beurteilenden Prüfern unabhängig 

als geeignet beurteilt wurden. 

 

9. Ansprechpartner für die KandidatInnen 

 

Inhaltlich: 

 

Univ. Prof. Dr. Andreas Karwautz 

Univ. Klinik f. Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Wien 

andreas.karwautz@meduniwien.ac.at 

 

http://www.arztakademie.at/
http://www.arztakademie.at/
mailto:andreas.karwautz@meduniwien.ac.at
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Univ. Prof. Dr. Leonhard Thun-Hohenstein,  

Christian Doppler Klinik Salzburg,  

L.Thun-Hohenstein@salk.at 

 

Univ. Prof. Dr. Max H. Friedrich 

Univ. Klinik f. Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Wien 

Max.friedrich@meduniwien.ac.at 

 

 

 

mailto:L.Thun-Hohenstein@salk.at
mailto:Max.friedrich@meduniwien.ac.at

